
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2012/8/28 12Os38/12y
(12Os39/12w)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.2012

file:///


Norm

UWG §11

1. UWG § 11 heute

2. UWG § 11 gültig ab 01.09.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2023

3. UWG § 11 gültig von 23.11.1984 bis 31.08.2023

Rechtssatz

Das von § 11 UWG vorausgesetzte „Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs“ lässt nach langjähriger Judikatur und Lehre

genügen, dass der Störer (Täter) mit der Intention handelt, nicht eigenen, sondern fremden Wettbewerb zu fördern.

Bei einem Vergabeverfahren, in welchem der Täter auf die Wettbewerbssituation eines im Wettbewerbsverhältnis

stehenden Mitbieters durch die Verscha?ung eines Informationsvorteils Ein@uss nimmt, wird die Marktsituation

(zumindest) potentiell beein@usst und damit in den objektiven Leistungswettbewerb eingegri?en. An einem

unbeein@ussten Konkurrenzverhältnis zwischen den Bietern ist aber sowohl die Marktgegenseite (der Konsument bzw

die vergebende Stelle) zur Erlangung bestmöglicher und vergleichbarer Angebote, aufgrund derer sie wirtschaftlich

optimale Entscheidungen tre?en kann, als auch ein Mitbieter im Interesse seiner Konkurrenzfähigkeit und demzufolge

die Allgemeinheit zur Erhaltung eines funktionierenden Markts angewiesen.Das von Paragraph 11, UWG

vorausgesetzte „Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs“ lässt nach langjähriger Judikatur und Lehre genügen, dass der

Störer (Täter) mit der Intention handelt, nicht eigenen, sondern fremden Wettbewerb zu fördern. Bei einem

Vergabeverfahren, in welchem der Täter auf die Wettbewerbssituation eines im Wettbewerbsverhältnis stehenden

Mitbieters durch die Verscha?ung eines Informationsvorteils Ein@uss nimmt, wird die Marktsituation (zumindest)

potentiell beein@usst und damit in den objektiven Leistungswettbewerb eingegri?en. An einem unbeein@ussten

Konkurrenzverhältnis zwischen den Bietern ist aber sowohl die Marktgegenseite (der Konsument bzw die vergebende

Stelle) zur Erlangung bestmöglicher und vergleichbarer Angebote, aufgrund derer sie wirtschaftlich optimale

Entscheidungen tre?en kann, als auch ein Mitbieter im Interesse seiner Konkurrenzfähigkeit und demzufolge die

Allgemeinheit zur Erhaltung eines funktionierenden Markts angewiesen.
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